
Strafprozessvollmacht 
 
 

Rechtsanwalt Bernd Schaudinn 
Fachanwalt für Strafrecht 

Innere Wiener Str. 13, 81667 München 
Telefon: 089 / 2101020, Telefax: 089 / 21010220 

E-Mail: schaudinn@advocatio.de 
 

 
wird hiermit Vollmacht erteilt in der 
 
 
Sache:  
  
wegen:  
 
 
zu meiner (unserer) Vertretung als Verletzte(r). 
 
Diese Vollmacht gewährt unter Anerkennung aller gesetzlichen Befugnisse nach der 
Strafprozessordnung und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten das Recht, in allen 
Verfahrensabschnitten und in allen gerichtlichen Instanzen als Verteidiger und Vertreter zu handeln 
sowie in öffentlicher Sitzung aufzutreten, insbesondere auch: 
 

1. Zustellungen aller Art, namentlich auch von Beschlüssen, Urteilen und Ladungen in Empfang zu 

nehmen. 

2. Gelder und Wertsachen, insbesondere auch Kostenerstattungen von der Staatskasse, mit rechtlicher 

Wirkung in Empfang zu nehmen und Quittungen zu erteilen.  

3. Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen und auf solche zu verzichten.  

4. Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens zu stellen und zurückzunehmen. 

5. Straf- und Adhäsionsantrag zu stellen und zurückzunehmen sowie Privat - und Nebenklage zu erheben 

und zurückzunehmen. 

6. Anträge und Rechtsmittel in besonderen Verfahrensarten (§§ 407 bis 444 StPO) zu stellen, bzw. 

einzulegen und diese zurückzunehmen. 

7. Anträge und Rechtsmittel im Strafvollstreckungs- und Kostenverfahren (§§ 449 bis 473 StPO) zu stellen, 

bzw. einzulegen und diese zurückzunehmen. 

8. Untervollmacht zu erteilen. 

 
 
 
 
 
 
Ort, Datum   

  (Vollmachtgeber) 

 


